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Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 20.01.2005

 
 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr vom 16.12.2004, B04/0465,  
Punkt 4 
hier: Entwässerung des Gewerbegebietes Nettelkrögen 
 
 
 
Gemäß Sitzung des Ausschusses für Planung, Bau und Verkehr vom 06.04.2000, B04/0465, 
Punkt 4, sollte die Behandlung der Entwässerungsproblematik für das Gewerbegebiet Net-
telkrögen zusammen mit der Entwässerung des LDC erfolgen. 
 
Die Entwässerungsplanung für das LDC sieht 3 Regenrückhaltebecken vor. Diese sind von 
Lage und Kapazität her nicht geeignet, das Oberflächenwasser aus dem Gewerbegebiet Net-
telkrögen aufzunehmen. Ein Rückhaltebecken ist für das vorhandene Gewerbegebiet nicht 
erforderlich. 
 
Die Mindestforderung der Unteren Wasserbehörde für die Ableitung des Oberflächenwassers 
im Zuge des Ausbaues der Niendorfer Straße sowie der Erneuerung der Regenwasser - 
leitungen im Gewerbegebiet Nettelkrögen ist der Bau eines Klärbeckens mit einer Rückhal-
tung für die Mehrmengen, die durch die Baumaßnahmen verursacht wurden. 
Die ursprünglich vorgesehene Fläche für das Becken ist gem. B – Plan für das Luftfrachtzent-
rum vorgesehen. Die Verwaltung prüft deshalb zur Zeit alternative Standorte. 
 
Die Entwässerung im B – Plan 214 erfolgt innerhalb des Plangebietes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


